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Beschluss-Reg.-Nr. 18/20 

der 2. Sitzung des LJHA am 13. Juli 2020 in Erfurt 

 

 

 

 

Sechstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe- 

Ausführungsgesetzes – nachhaltige Stärkung der Schulsozialarbeit 

 

 

Der Landesjugendhilfeausschuss nimmt die unter Organvorbehalt abgegebene Stellung-

nahme des Vorsitzenden zum Sechsten Gesetz zur Änderung des Thüringer Kinder- und 

Jugendhilfe-Ausführungsgesetztes – nachhaltige Stärkung der Schulsozialarbeit - zur Kennt-

nis. 
 
 
 
Der Beschluss wurde zur Kenntnis genommen. 


